
N
icht nur kostspielige Extras,
sondern auch vermeintliche
Kleinigkeiten erfahren eine

hohe Wertschätzung bei Mitarbeitern.
Dies belegt eine europaweite Studie 
des niederländischen CRF Institutes.
Besonders beliebt sind Smartphone
oder Laptop, Fortbildungskurse sowie
Sport- und Gesundheitsmaßnahmen.
Werden solche Sonderleistungen statt
einer Gehaltserhöhung gewährt, profi-
tieren Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Denn von einer Gehaltserhöhung blei-
ben dem Mitarbeiter nach Steuern und
Sozialversicherung oft nur 40 Prozent
auf dem Konto. Die Extras hingegen
kommen meist „brutto für netto“ bei
den Mitarbeitern an. Die Palette der
möglichen Sonderleistungen ist viel-
fältig. Unternehmen stehen vor der He-
rausforderung, die passenden Sonder-
leistungen für ihre Belegschaft auszu-
wählen. Obendrein sollte sich der admi-
nistrative Aufwand in Grenzen halten.
Hier hat sich ein enger Dialog mit 
den Mitarbeitern bewährt. So finden 
Gehaltsextras den erhofften Anklang 
bei den Angestellten und schaffen eine
Win-win-Situation für alle Beteiligten. 

Mit Multimedia motivieren 

Moderne Smartphones oder Laptops
sind nicht nur bei jungen Kräften sehr
beliebt. Der Gesetzgeber hat kürzlich
das Einkommensteuergesetz geändert.

Chefs können nun ihren Beschäftigten
multimediales Equipment als Arbeits-
mittel steuer- und sozialabgabenfrei
zur Verfügung stellen – auch wenn die
Geräte vorwiegend privat genutzt wer-
den. Steuerfrei sind die private Nutzung
von betrieblichen PCs, Laptops, Handys,
Smartphones und Tablet-PCs. Ebenso
steuerfrei ist das Zubehör wie etwa 
Monitor, Drucker, Scanner, Router oder
Beamer. Eine Grenze ziehen die Finanz-
behörden allerdings bei Geräten, die 
keinen geschäftlichen Bezug haben und
praktisch nur privat genutzt werden,
wie etwa Spielekonsolen, MP3-Player
und E-Book-Reader. Handelt es sich um
Arbeitsmittel, kann das Unternehmen
auch die laufenden Kosten steuerfrei
übernehmen, also etwa die Telefon- und
Verbindungsgebühren. Allerdings müs-
sen die Geräte im Eigentum der Firma
bleiben. Um das Unternehmen abzusi-
chern, empfiehlt sich eine schriftliche
Vereinbarung, dass das Gerät beim Aus-
scheiden des Mitarbeiters zurückzuge-
ben ist. Zudem kann das Unternehmen
seinen Mitarbeitern auch Programme
zur Verfügung stellen. Steuerlich be-
günstigt ist dabei aber nur die Soft-
ware, die der Arbeitgeber in seinem 
Betrieb einsetzt. Erlaubt sind Betriebs-
systeme, gängige Officeanwendungen
oder Virenscanner. Nicht begünstigt
sind Computerspiele – die stellen für 
gewöhnlich keine Arbeitsmittel dar.

Gezielte Gesundheitsförderung

Yoga, Rückenschule oder Stressbe-
wältigungskurs: Betriebliches Gesund-
heitsmanagement liegt voll im Trend.
Viele Firmen fördern die Gesundheit 
ihrer Mitarbeiter und steigern so deren
Einsatzbereitschaft und Bindung an das
Unternehmen. Was für viele Großunter-
nehmen gängige Praxis ist, wird nun
von mittelständischen Unternehmen
verstärkt genutzt. Pro Mitarbeiter sind
gesundheitsfördernde Maßnahmen bis
zu einer Kostenhöhe von 500 EUR 
pro Jahr steuer- und sozialabgaben-
frei. Doch Vorsicht bei der Auswahl 
der Maßnahmen: Im boomenden Ge-
sundheitsmarkt entwickeln sich stän-
dig neue Angebote, sodass einige Maß-
nahmen nur schwer einzuordnen sind.
Die Rahmenbedingungen sind im Sozi-
algesetzbuch festgeschrieben und im
Präventionsleitfaden der Spitzenver-
bände der Krankenkassen präzisiert. Im
Zweifelsfall sollten Arbeitgeber schrift-
lich eine Anrufungsauskunft beim Fi-
nanzamt einholen. Nur so können sie
vorab verbindlich klären, welche Maß-
nahmen tatsächlich steuerbegünstigt
sind. Allgemeine sportliche Aktivitäten
wie die Mitgliedschaft in einem Sport-
verein oder der Vertrag mit einem Fit-
nessstudio werden steuerlich grund-
sätzlich nicht gefördert. Zahlt das Unter-
nehmen so etwas mit, kostet das Lohn-
steuer und Sozialversicherung.
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Es muss nicht immer eine Lohnerhöhung sein. Auch mit steuerfreien Extras lassen sich Mit-
arbeiter zu Höchstleistungen motivieren. Welche Sonderleistungen sind für mittelständische
Unternehmen sinnvoll? Wie geht man am besten vor? Der Wettbewerb um die besten Kräfte 
wird immer härter. Ein attraktiver Bruttolohn reicht kaum aus, um gute Mitarbeiter zu finden 
und langfristig zu binden. Viele Unternehmen optimieren ihr Vergütungssystem, um eine teure
Fluktuation zu vermeiden. Dabei stehen im Mittelpunkt betriebliche Nebenleistungen wie 
Lohn- und Gehaltsextras. 



Schneller, einfacher, sicherer: Erleben Sie Constic – das  
neue selbstätzende, selbstadhäsive Flowcomposite von 
DMG. Constic verbindet Ätzgel, Bond und Flow in einem 
einzigen Produkt. Damit sparen Sie Arbeitsschritte bei der 

Behandlung – und gewinnen so mehr Sicherheit  
in der Anwendung. Ob kleine Klasse-I-Restaurationen,  
Unterfüllungen oder auch Fissurenversiegelungen: 
Setzen Sie ab sofort auf das 3-in-1-Flow!
www.dmg-dental.com

Constic:
Weniger brauchen, mehr können.
Das neue 3-in-1-Flow: Ätzen, Bonden, Füllen in einem Schritt.

NEU!
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Herz für Familien zeigen 

Die betriebliche Unterstützung bei der
Kinderbetreuung gewinnt zunehmend
an Bedeutung, besonders im Hinblick
auf die Bindung jüngerer Mitarbeiter. Es
wäre ein herber Verlust für die Firma,
wenn eine engagierte Kraft das Unter-
nehmen verlässt, weil sie dort Kind und
Beruf nicht miteinander vereinbaren
kann. Kleine und mittelgroße Unter-
nehmen können kaum einen eigenen
Kindergarten aufmachen, um die Klei-
nen der Angestellten betreuen zu las-
sen. Nichtsdestotrotz besteht die Mög-
lichkeit, junge Eltern finanziell mithilfe
des Fiskus zu unterstützen. Alle zusätz-
lich zum Gehalt gezahlten Leistungen
für die Betreuung von nicht schulpflich-
tigen Kindern der Arbeitnehmer sind
lohnsteuer- und sozialversicherungs-
frei. Hierzu zählen nicht nur die Un-
terbringung in Kindergärten, sondern 
auch vergleichbare Einrichtungen wie 
Kindertagesstätten, Kinderkrippen und
auch Tagesmütter. Ob das Unterneh-
men die kompletten Kosten übernimmt
oder nur einen Teilbetrag, ist nicht von
Belang. Allerdings muss der Arbeitneh-
mer seinem Chef die zweckentspre-
chende Verwendung des Zuschusses
nachweisen. Dies kann beispielsweise
durch eine Rechnung geschehen. 

Klassische Extras prüfen

Mit den beschriebenen Maßnahmen 
ist der Katalog möglicher steuerfreier

Leistungen noch längst nicht erschöpft.
Etliche weitere Leistungen sind für 
viele Mitarbeiter schon zur Selbst-
verständlichkeit geworden. So ist es
nicht unüblich, dass der Arbeitgeber
seinen Mitarbeitern mit einem Blu-
menstrauß zum Geburtstag gratuliert.
Dass solche Geschenke bis zu 40 EUR
abgabenfrei bleiben, interessiert meist
nur die Buchhaltung. Bewährt haben
sich auch Jobtickets oder Tankgut-
scheine, die das Unternehmen monat-
lich mit bis zu 44 EUR bezuschussen
kann. Verbreitet ist auch, dass der 
Belegschaft Mitarbeiterrabatte einge-
räumt werden. Weitere Klassiker sind
beispielsweise die steuerfreie Erstat-
tung der Kosten für die Fahrten zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte,
Sonn- und Feiertagszuschläge sowie
Erholungsbeihilfen. Auch Einzahlungen
in eine betriebliche Altersvorsorge per
Direktversicherung, Pensionskasse und
-fonds oder Unterstützungskassen sind
durchaus üblich. 

Fazit

Egal, welche Leistungen das Unter-
nehmen bietet: Es muss ganz klar sein,
dass es sich um zusätzliche Extras 
handelt. Es geht grundsätzlich nicht, 
dass Mitarbeiter statt ihres bisherigen 
Gehaltes etwa ein Jobticket oder ein
Smartphone vom Chef erhalten. Die 
Finanzverwaltung wird in Lohnsteuer-
prüfungen genau darauf achten, ob die

attraktiven Sonderleistungen wirklich
Extraleistungen der Firma sind. Wenn
nicht, fällt dafür nachträglich Lohn-
steuer und Sozialversicherung an. Und
Unternehmer sollten strikt darauf ach-
ten, dass sie ihre Sonderleistungen nur
dann erbringen, wenn die Mitarbeiter
unterschreiben, dass es sich um eine
freiwillige Leistung der Firma handelt,
auf die kein Rechtsanspruch entsteht.
Denn nur dann kann das Unternehmen
diese Leistungen später zurückziehen.
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1. Interesse ausloten

Bei Sonderleistungen gehen die Geschmäcker auseinander. Schnell wer-
den Gehaltsextras angeboten, die von den Mitarbeitern nicht angenom-
men werden. Deshalb: Zunächst die Belegschaft befragen und Vorschläge
einholen.

2. Formalitäten klären

Mit dem Steuerberater ist zu erörtern, welche der gewünschten Sonder-
leistungen steuer- und sozialabgabenfrei angeboten werden können. Sind
Dienstleister für betriebliche Maßnahmen notwendig, sollten mehrere
Angebote eingeholt werden. 

3. Gehaltsextras festlegen

Es ist zu klären, welche Maßnahmen einerseits die Belegschaft begeistern
und andererseits das Unternehmen nicht unverhältnismäßig belasten.

Quelle: DHPG, www.dhpg.de

In drei Schritten zum Gehaltsextra

Wer im Unternehmen steuerfreie Extras neu einführt, sollte systematisch
vorgehen. Ratsam ist ein enger Dialog mit den Mitarbeitern, gegebenen-
falls dem Betriebsrat, und genaue Kostenabschätzung. 



  
   

   
 

TEL.: +49 (0)6196 77606-0  FAX: +49 (0)6196 77606-29
E-MAIL: info@nsk-europe.de  WEB: www.nsk-europe.de

Auf Basis jahrzehntelanger Erfahrungen in der Strömungslehre, die in der 

Turbinenentwicklung gewonnen wurden, konnte NSK eine sichere und höchst 

effiziente Spraydruckmethode entwickeln, welche die schnelle und präzise 

Entfernung von Biofilm im subgingivalen Bereich ermöglicht. Die Kombination 

aus der schlanken Perio-Mate Düse mit einer dünnen, flexiblen Plastikspitze 

macht die subgingivale Behandlung nicht nur sicherer, sondern bietet dazu 

auch eine außerordentliche Sicht und überragendes Handling. Denn die Form 

der Düsenspitze ist äußerst anwenderfreundlich und ermöglicht einfachen 

Zugang in die Zahnfleischtaschen sowie komfortable Behandlungen. 

Perio-Mate ist lieferbar ab Anfang Juni 2013 und erhältlich zum Anschluss 

an alle gängigen Turbinenkupplungen.

Das flexible Design der Plastikspitze 
bietet guten Zugang und ist höchst 
schonend für das Weichgewebe.

Die schlanke Düse erleichtert die 
Anwendung in den Engstellen der 
Mundhöhle.

Pulver für die subgingivale 
Anwendung in Verbindung 
mit Pulverstrahlgeräten.
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